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Don ganj erftaunlick bielfeitiger
Sermenbbarfeit, irtgertiöfer Kon«

ftruftion unb boch großer ©in«
fachheit ift baS „Unicum", neues

patentirteS @eIenf=Sobrmaf<hin«
<hen (patent Seemann u. Saumgartuer ; eibg. Satent 9tr. 4526 ;
in allen Staaten patentirt).

®iefeS ÜJlafchinchen fann bermittelft Klemmplatte a mii
Seidjtigfeit an jebern ©egenftanb fcEtneE befefttgt merben, ift
aus Stahl unb SBeidjgug erftetft unb in bem ©tänber b
montirt. 3n biefem ©tänber befinbet fidb bie oerfdjiebbare
SCragadjfe c, rnelche fen£redb)t öerfteüt unb um ihre Steife ge=

bref)t merben !ann, bie jemeilige Stellung mirb burdj jmet
Schrauben b fijirt. ®ie Slchfe c trägt eine gtoeite Slchfe,
c* Permittelft beS aus groei ®hcilen, d unb e beftebenben
®rel)fopfeS, bon benen ber eine d feft mit ber Slchfe c per*
bunben, ber anbere e aber als Klemmring mit Schrauben
für bie Slchfe c* auggebilbet ift. Seibe ®tmile fönneu burc^
eine Schraube in jeber münfehbaren Stellung pfammen ge.
ïlemmt merben, mobei, um ein etmaigeS SHutfchen ober Ser
fcljieben beim Sohren p perhüten, bie gegen einanber liegen
ben glädjen ber beiben ®rel)fopffcheiben gerifft ober eingeïerft
ftnb unb ineinanber greifen. ®ie SIchjfe c* trägt ebenfalls
mieber einen ®rebfopf e' unb d\ ber ®heil d* ift hier an
ber Slchfe c* feft, ber anbere Permittelft Schrauben feftflemm«

bare ®heü e* beftfct ein SMtergeminbe pr Stufnahme ber
bnrehbohrten Spinbel f mit £anbrab. 3n ber Sofjrung biefer
Spinbel liegt bie Soljrmetle, bie ben Sohrer, baS mit ihr
fefte ©perrab unb ben brehbaren Kurbelarm g mit Sperr«

1- tegel unb Slnbrucffeber trägt, fie
ift mit ©eminbe Perfehen, baS
ben Kurbelarm g feftfjält nnb
eine hörnerartige Stahlfappe j
trägt. ®er Kurbelgriff h ift für
fich charatteriftifih p ermähnen,
berfelbe fann mit bem Kurbel«
arm g eine gerabe Sinie bilben
(fftätfeharm (gig. 3 mit großem
§ebel), als aud) im rechten SBin«

fei p bemfelben ftehen (gig. 1.).
®iefeS Urafegen gefdhiefjt Permit«

telft eines ©tetlbolpn, ber in
beiben Sichtungen pafft unb baS

geftfigen fiebert. Stuf bie Slchfe
e* läßt fich mittelft KlemmringeS
eine gmeite, fet)r leicht fonftruirte
Sohrborriebtung (gig. 4) an«

bringen, meldfe pm Sdjnell«
bohren Permenbet mirb, unb fann
biefelbe amh für fich bon ©anb

Permittelft beS ©riffeS an ber SohrmeÉe an jebern ©egen«
ftanb angefegt merben. SBährenb bie Strbeitsmeife ber Schnell«
bohrPorrichtung feiner befonbern ©rläntemng bebarf, fo fei

pr fpepHen fSätfchborrichtung bemerk, bag baS Sohren
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Ein neues Maschinchen
siir Schlosser, Mechaniker,

Installateure rc.

von ganz erstaunlich vielseitiger
Verwendbarkeit, ingeniöser Kon-
struktion und doch großer Ein-
sachheit ist das „Unicum", neues

patentirtes Gelenk-Bohrmaschin-
chen (Patent Leemann u. Baumgartner; eidg. Patent Nr. 4526 ;
in allen Staaten patentirt).

Dieses Maschinchen kann vermittelst Klemmplatte a mit
Leichtigkeit an jedem Gegenstand schnell befestigt werden, ist
aus Stahl und Weichguß erstellt und in dem Ständer b
montirt. In diesem Ständer befindet sich die verschiebbare
Tragachse o, welche senkrecht verstellt und um ihre Achse ge-
dreht werden kann, die jeweilige Stellung wird durch zwei
Schrauben b fixirt. Die Achse o trägt eine zweite Achse,

vermittelst des aus zwei Theilen, ci und s bestehenden
Drehkopfes, von denen der eine à fest mit der Achse o ver-
bunden, der andere s aber als Klemmring mit Schrauben
für die Achse ausgebildet ist. Beide Theile können durch
eine Schraube in jeder wünschbaren Stellung zusammen ge
klemmt werden, wobei, um ein etwaiges Rutschen oder Ver
schieben beim Bohren zu verhüten, die gegen einander liegew
den Flächen der beiden Drehkopfscheiben gerifft oder eingekerft
find und ineinander greifen. Die Achse o» trägt ebenfalls
wieder einen Drchkopf s' und àf der Theil 6' ist hier an
der Achse fest, der andere vermittelst Schrauben festklemm-

bare Theil s' besitzt ein Muttergewinde zur Aufnahme der
durchbohrten Spindel mit Handrad. In der Bohrung dieser
Spindel liegt die Bohrwelle, die den Bohrer, das mit ihr
feste Sperrad und den drehbaren Kurbelarm Z mit Sperr-

Fig- 1. kegel und Andruckfeder trägt, sie

ist mit Gewinde versehen, das
den Kurbelarm Z festhält und
eine körnerartige Stahlkappe f
trägt. Der Kurbelgriff fi ist für
sich charakteristisch zu erwähnen,
derselbe kann mit dem Kurbel-
arm A eine gerade Linie bilden
(Rätscharm (Fig. 3 mit großem
Hebel), als auch im rechten Win-
kel zu demselben stehen (Fig. 1.).
Dieses Umsetzen geschieht vermit-
telst eines Stellbolzen, der in
beiden Richtungen paßt und das
Festsitzen sichert. Auf die Achse

läßt sich mittelst Klemmringes
eine zweite, sehr leicht konstruirte
Bohrvorrichtung (Fig. 4) an-
bringen, welche zum Schnell-
bohren verwendet wird, und kann
dieselbe auch für sich von Hand

vermittelst des Griffes an der Bohrwelle an jedem Gegen-
stand angesetzt werden. Während die Arbeitsweise der Schnell-
bohrvorrichtung keiner besondern Erläuterung bedarf, so sei

zur speziellen Rätschvorrichtung bemerkt, daß das Bohren
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gig. 3. gig. 4.

gewöpntip burp turbetbetoegung erfolgt, bet fèinberniffen
aber, bie bag Treben ber Surbet unmogtip rnapen ober

erfpweren, tant: fofort bie [Rätfpbewegung gebraust unb ber

Sturbetgriff in Ijorigontale Sage gebracht »erben. @2 fann
aber auch, »aS fepr »iptig, bie [RätfpBorriptung nap
^erauSfprauben ber ©pinbet ans bent Sretjfopf ef (gig. 1)
für fid) als S3o£)rratfcï)e bertoenbet »erben, wobei bie ©tapt«
îappe j mit ihrer ©pipe gegen einen Boprwinfet ober ber»

gteipen ftd£) ftiifet unb ben Srucf auf ben Boprer burp
SSerftellen beSfetben auf bem ©ewinbe ber Boprweße ausübt,
»ie au§ $ig. 3 erfipttip. Surp Anbringung ber Srep»
ïôpfe unb burp Srepung um bie Apfen hat bie Söofjroor»

riptung ©etenfform unb läfjt fidh gum Bohren aup bie

fp»ierigfte ©teßung ber Boprroeße ergieten, b. p. eS fann
ber Bohrer in jebetn geroünfpten Böinfet gegen bag Arbeits»
ftüc! geführt »erben.

g'S- 2. $ig 2 j. B. geigt, bap
baS BRafpinpen felbft als
folcpeg inhorigontaler, über»

haupt in jeber [Richtung an»

gefept »erben fann. Sürth
bie fotibe tonftruftion beS

BRafpinpenS fönnen trop
feiner Seiptigfeit (girfa 9

SitofammtSpneBboprBor»
riptung) Söper oom fein»
ften Btabeßöpteiu bis 25

BRißimeter gebohrt werben unb laffen aüe genannten Bor»
theile, fo»ie ber billige Breis üoit $r. 85. — franfo ©t.®aßen
per fompIeteS BRafpinpen, p welchem nichts AepntipeS in
biefer BoBfommenpeit Borpanben ift, eine günftige Aufnahme
oon ©eile ber Herren BRafpinenfabrifanten, SHeinmepanifer,
©ptoffer, ©pmiebe ec. ßorauSfepen; benn eS gibt itt beren
Brapiä »opl feine eingige noch fo fpwierige Bofition, »o
man mit anberen Bopreinriptungen nidjt pfotttmen fann,
mit tiefem „Unifnm" aber bie Arbeit fpiefenb feicpt auS»

füpren »irb. BBir finb überzeugt, bafe eS balb in feiner
SBerfftätte feplen wirb. BBer fip für biefe Bîeupeit intereffirt,
»enbe fiep an bie $irma 3. Seemann in ®t. ©allen.

Sefjrjeit uttb SefjrïoÇ»-
(©ingefanbt bem „Oberaarg. Sagbtatt".)

©pon Biefe 3apre port man in fèanbwerferfreifen bie
eS fei feiten mepr ein iüptig gelernter Arbeiter p

befontnten. Siefe Stage pat grofje Berechtigung; benn gerabe
biefeS Hebet ift fpulb, bafj gegenwärtig fo Biel für bie Bit»
bung unb ©eputung ber Seprlinge getpan wirb. Btamenttip
bie SeprliugSprüfnngen, »ie fie jept erfreutiperweife aBerortS
naep bem [Reglement beS fdfweiger. ©ewerbeoereinS burepge»

füprt »erben, ftnb berufen, peilenb eingu»irfen. Sn bemfelben
[Reglement ift aup ein Bergeipnifj angeführt über bie burp»

fpnitttipe Sauer ber Seprgeit aRer befannten Berufsarten,
»ie fie aus einer genauen ©tatiftif entnommen worben finb.
lieber biefeS Spema täfjt fip nun BieleS fagen unb ift auep

in ber orbentlicpen §auptBerfammIung beS oberaargauifp»
unteremmentpalifcpen ©cpreinermeifter«BerbanbeS tepten §erb|t
barüber berpanbelt »orben. Blapbem fip ans ber SiSfuffion
ergeben, bafj pier im Oberaargau bie Seprgeit bei ben

©preinern Bielmat nur 2—27a 3apre beträgt (SurpfpnittS»
angabe 3 Sapre), wobei ber Seprling noep Biel p anbern
Arbeiten als nur pm Berufe angepalten »irb, fo ift gut
erficptlicp, bajj auf biefe Art unfer ^anbwerf, baS fepr Biet

©efpief unb fÇertigfeit, »ie auep namentlich gute 3eipnungS=
anlagen erforbert, nipt fann gelernt »erben, bafe ein junger
BRenfp au§ fotper Sepre heutigen SageS fein gfortfommeu
niept finbet unb, »äprenb ein richtig auSgelernter ©preiner
einen fpönen Sopn Berbient nnb in bie heften SBerfftätten
3utritt pat, jener manchmal Biete 3apre Bon einem BReifter

pm anbern gefpoben »irb unb nur mit größter BRüpe fiep

bie nötpigen BerufSfenntniffe erwirbt ober bann ein ©tümper
bleibt unb g. B. nie baran benfen fönnte, fetbftftänbig ein

©efepäft anpfangen. ©eftüpt auf biefe Spatfadpen würbe

einftimraig befptoffen, baf) aße Seprtinge, bie bei einem

BReifter beS BerbanbeS in bie Sepre treten, »enigfteuS brei

3apre Seprgeit burpjnmapen paben ; ferner oom Seprmeifter
angepalten werben foßen, eine £>anb»er£erfpute p befnepen
unb im britten Sapre ber Seprgeit eine Brobearbeit anp»
fertigen, »etcpe, wenn fie fammt ber übrigen Boäfuttg gut
beftanben, eprenb für ben Seprling »ie für ben Seprmeifter
ift. Auf biefe Art werben halb wieber beffere Arbeiter peran»

gebitbet unb barauS fpäter auep tücptige BReifter »erben.
Um aber tiefe feproierige Arbeit bem Seprmeifter p er«

teieptern, foß er auep einen entfpreepenben Seprtopn beforn»

men, benn fonft »irb er balb ungebutbig werben, wenn er

bem Seprling fo Biet 3"t opfern unb BieBeicpt fpäter nop
einen patben BBerftag pm 3eicpmmg8unterricpt freigeben
foß. Auep ift nap heutigem ©efepe ein Seprmeifter Ber«

pftiptet, wenn bem Seprlinge ein UnfaB ober ^ranfpeit p»
ftöfjt, für benfetben »enigftenS eine gewiffe 3eit p forgen,
wag Bießeipt Biete Seprmeifter nop nipt »iffen. Senfetben
wäre anpratpen, bie Seprlinge ebenfaßS in bie ©efeßen«

franfenfaffe beS föanbwerfer» pb ©ewerbeüereinS eintreten

p laffen unb für fie ben geringen BRonatSbeitrag p beppten,
bantit fie bei Borfommenber Sranfpeit im ©pitat auf Soften
ber ftaffe Berpftegt »erben. 3m gteipen Befptuffe würbe
ber p forbernbe Seprtopn im BRinium auf 3?r. 200 fipirt.
BRit einer fotpeu ©ntfpäbigung unb brei 3apren fleißigen
©paffenS Bon ©eite beS SeprtingS »irb eS bem Seprmeifter
mögtip gemapt, fip ebenfalls mit fjteife bemfelben p »ib«
men unb iptt mit ©ebutb in bie Berfptebenften Speile un«

fereS nipt fo teipt p erternenben föanbwerfS einpfüpren.
©ttern unb Bormünber »erben baper gut tpun, »enn fie
bie jungen Seute an einem Orte in bie Sepre geben, »o
ipnen bie oben gemetbeten ©arantien geboten finb unb na«

menttip eine §aub»erferfpute fann befupt »erben. Sepr«

afforb»5ormntare Bom fptoeig. ©ewerbeoerein, bie nur aus«

gufüßen finb, fönnen unentgetttip Bom Borftanb beS £anb»
Werfer» unb ©ewerbeBereinS bejogen »erben.

Btap beenbigter Seprgeit befommt ber Seprling ben Sepr«

brief unb gept auf bie SBanberfpaft unb reift — nipt et«

»a ben Verbergen nap, fonbern foß batbigft Arbeit bei

einem tüptigen BReifter fupen, um fip in feinem Berufe

p BerBoßfotnmnen. lieber biefen Bunft finb bei biefer ©e»

tegenpeit ebenfaßS einige Bßorte am Blape.
Sie Verbergen mit Btaturatoerpftegung paben einen fepr

guten 3®ecf, unb ber §auSbettet, in beffen jjfotge fie ent«

ftanben finb, ift bereits ganj Berfpwnnben in ben betreffenben
Ortfpaften, wo fip bie Verberge befinbet. Sebop paben
bie Blebenbörfer unb namenttip größere Bauernhöfe nop
fepr Biet p leiben nnb geigen bie ©ape nipt an, um nur
nipt etwa [Rape fürpten p müffen. Siefe ©inriptung
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Fig. 3. Fig- 4.

gewöhnlich durch Kurbelbewegung erfolgt, bei Hindernissen
aber, die das Drehen der Kurbel unmöglich machen oder

erschweren, kann sofort die Rätschbewegung gebraucht und der

Kurbelgriff in horizontale Lage gebracht werden. Es kann
aber auch, was sehr wichtig, die Rätschvorrichtung nach

Herausschrauben der Spindel aus dem Drehkopf ss (Fig. 1)
für sich als Bohrrätsche verwendet werden, wobei die Stahl-
kappe j mit ihrer Spitze gegen einen Bohrwinkel oder der-

gleichen sich stützt und den Druck auf den Bohrer durch

Verstellen desselben auf dem Gewinde der Bohrwelle ausübt,
wie aus Fig. 3 ersichtlich. Durch Anbringung der Dreh-
köpfe und durch Drehung um die Achsen hat die Bohrvor-
Achtung Gelenkform und läßr sich zum Bohren auch die

schwierigste Stellung der Bohrwelle erzielen, d. h. es kann
der Bohrer in jedem gewünschten Winkel gegen das Arbeits-
stück geführt werden.

Fig. 2. Fig 2 z, B. zeigt, daß
das Maschinchen selbst als
solches in horizontaler, über-
Haupt in jeder Richtung an-
gesetzt werden kann. Durch
die solide Konstruktion des

Maschinchens können trotz
seiner Leichtigkeit (zirka 9

KilosammtSchnellbohrvor-
Achtung) Löcher vom fein-
sten Nadellöchlein bis 25

Millimeter gebohrt werden und lassen alle genannten Vor-
theile, sowie der billige Preis von Fr. 85. — franko St. Gallen
per kompletes Maschinchen, zu welchem nichts Aehnliches in
dieser Vollkommenheit vorhanden ist, eine günstige Aufnahme
von Seile der Herren Maschinenfabrikanten, Kleinmechaniker,
Schlosser, Schmiede ec. voraussetzen; denn es gibt in deren
Praxis wohl keine einzige noch so schwierige Position, wo
man mit anderen Bohreinrichtungen nicht zukommen kann,
mit diesem „Unikum" aber die Arbeit spielend leicht aus-
führen wird. Wir sind überzeugt, daß es bald in keiner
Werkstätte fehlen wird. Wer sich für diese Neuheit interessirt,
wende sich an die Firma I. Leemann in St. Gallen.

Lehrzeit und Lehrlohn.
(Eingesandt dem „Oberaarg. Tagblatt".)

Schon viele Jahre hört man in Handwerkerkreisen die
es sei selten mehr ein tüchtig gelernter Arbeiter zu

bekommen. Diese Klage hat große Berechtigung; denn gerade
dieses Uebel ist schuld, daß gegenwärtig so viel für die Bil-
dung und Schulung der Lehrlinge gethan wird. Namentlich
die Lehrlingsprüfungen, wie sie jetzt erfreulicherweise allerorts
nach dem Reglement des schweizer. Gewerbevereins durchge-

führt werden, sind berufen, heilend einzuwirken. In demselben
Reglement ist auch ein Verzeichniß angeführt über die durch-

schnittliche Dauer der Lehrzeit aller bekannten Berufsarten,
wie sie aus einer genauen Statistik entnommen worden sind.
Ueber dieses Thema läßt sich nun Vieles sagen und ist auch

in der ordentlichen Hauptversammlung des oberaargauisch-
unteremmenthalischen Schreinermeister-Verbandes letzten Herbst
darüber verhandelt worden. Nachdem sich aus der Diskussion
ergeben, daß hier im Oberaargau die Lehrzeit bei den

Schreinern vielmal nur 2—2^ Jahre beträgt (Durchschnitts-
angabe 3 Jahre), wobei der Lehrling noch viel zu andern
Arbeiten als nur zum Berufe angehalten wird, so ist gut
ersichtlich, daß auf diese Art unser Handwerk, das sehr viel
Geschick und Fertigkeit, wie auch namentlich gute Zeichnungs-
anlagen erfordert, nicht kann gelernt werden, daß ein junger
Mensch aus solcher Lehre heutigen Tages sein Fortkommen
nicht findet und, während ein richtig ausgelernter Schreiner
einen schönen Lohn verdient und in die besten Werkstätten
Zutritt hat, jener manchmal viele Jahre von einem Meister
zum andern geschoben wird und nur mit größter Mühe sich

die nöthigen Berufskenntnisse erwirbt oder dann ein Stümper
bleibt und z. B. nie daran denken könnte, selbstständig ein

Geschäft anzufangen. Gestützt auf diese Thatsachen wurde

einstimmig beschlossen, daß alle Lehrlinge, die bei einem

Meister des Verbandes in die Lehre treten, wenigstens drei

Jahre Lehrzeit durchzumachen haben; ferner vom Lehrmeister
angehalten werden sollen, eine Handwerkerschule zu besuchen

und im dritten Jahre der Lehrzeit eine Probearbeit anzu-
fertigen, welche, wenn sie sammt der übrigen Prüfung gut
bestanden, ehrend für den Lehrling wie für den Lehrmeister
ist. Auf diese Art werden bald wieder bessere Arbeiter heran-
gebildet und daraus später auch tüchtige Meister werden.

Um aber diese schwierige Arbeit dem Lehrmeister zu er-

leichtern, soll er auch einen entsprechenden Lehrlohn bekom-

men, denn sonst wird er bald ungeduldig werden, wenn er

dem Lehrling so viel Zeit opfern und vielleicht später noch

einen halben Werktag zum Zeichnungsunterricht freigeben
soll. Auch ist nach heutigem Gesetze ein Lehrmeister ver-

pflichtet, wenn dem Lehrlinge ein Unfall oder Krankheit zu-
stößt, für denselben wenigstens eine gewisse Zeit zu sorgen,
was vielleicht viele Lehrmeister noch nicht wissen. Denselben
wäre anzurathen, die Lehrlinge ebenfalls in die Gesellen-
krankenkasse des Handwerker- Md Gewerbevereins eintreten

zu lassen und für sie den geringen Monatsbeitrag zu bezahlen,
damit sie bei vorkommender Krankheit im Spital auf Kosten
der Kasse verpflegt werden. Im gleichen Beschlusse wurde
der zu fordernde Lehrlohn im Minium auf Fr. 200 fixirt.
Mit einer solchen Entschädigung und drei Jahren fleißigen
Schaffens von Seite des Lehrlings wird es dem Lehrmeister
möglich gemacht, sich ebenfalls mit Fleiß demselben zu wid-
men und ihn mit Geduld in die verschiedensten Theile un-
seres nicht so leicht zu erlernenden Handwerks einzuführen.
Eltern und Vormünder werden daher gut thun, wenn sie

die jungen Leute an einem Orte in die Lehre geben, wo

ihnen die oben gemeldeten Garantien geboten sind und na-
mentlich eine Haudwerkerschule kann besucht werden. Lehr-
akkord-Formulare vom schweiz. Gewerbeverein, die nur aas-
zufüllen sind, können unentgeltlich vom Vorstand des Hand-
werker- und Gewerbevereins bezogen werden.

Nach beendigter Lehrzeit bekommt der Lehrling den Lehr-
brief und geht auf die Wanderschaft und reist — nicht et-

wa den Herbergen nach, sondern soll baldigst Arbeit bei

einem tüchtigen Meister suchen, um sich in seinem Berufe

zu vervollkommnen. Ueber diesen Punkt sind bei dieser Ge-

legenheit ebenfalls einige Worte am Platze.
Die Herbergen mit Naturalverpflegung haben einen sehr

guten Zweck, und der Hansbettel, in dessen Folge sie ent-

standen sind, ist bereits ganz verschwunden in den betreffenden
Ortschaften, wo sich die Herberge befindet. Jedoch haben
die Nebendörfer und namentlich größere Bauernhöfe noch

sehr viel zu leiden und zeigen die Sache nicht an, um nur
nicht erwa Rache fürchten zu müssen. Diese Einrichtung
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